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3.3 Initiative 

3.3.1 Initiative auf Bundesebene 

Mit der Volksinitiative haben die Stimmberechtigten die Möglichkeit einen neuen Artikel oder eine 
Änderung eines Artikels der Bundesverfassung anzuregen. Die Kantone können dasselbe durch 
Einreichung einer Standesinitiative machen. Parlamentarische Kommissionen oder einzelne Par-
lamentarier/-innen sowie der Bundesrat können ebenfalls eine Initiative lancieren. Die Initiative 
kann als allgemeine Anregung oder als ausgearbeiteter Entwurf eingereicht werden. 

Für Volksinitiativen gilt das Beachten der Einheit der Materie und der Bestimmungen des Völker-
rechtes. Die Initiative muss von 100'000 Stimmberechtigten innert 18 Monaten nach Veröffentli-
chung im Bundesblatt unterzeichnet werden. 

Eine Initiative kann von den Initianten zurückgezogen werden. Dieser Fall kann eintreten, wenn 
das Initiativkomitee mit dem vorgelegten Gegenentwurf einverstanden ist. Volk und Stände ent-
scheiden an der Urne über die Initiative und einen allfälligen Gegenentwurf. Die Initiative oder 
der Gegenentwurf gilt als angenommen, wenn sowohl das Volk als auch die Stände zustimmen 
(doppeltes Mehr). Bei einer Doppelabstimmung ist es erlaubt, sowohl der Initiative als auch dem 
Gegenentwurf zuzustimmen. Mit der Stichfrage wird ermittelt, welchen der beiden Texte die 
Stimmberechtigten vorziehen, falls beide Vorlagen angenommen werden. 

3.3.2 Initiative auf Kantonsebene 

Auf Kantonsebene können Verfassungs- und Gesetzesinitiativen lanciert werden. Im Kanton Aar-
gau sind für das Zustandekommen einer Initiative 3'000 Unterschriften innert 12 Monaten nach 
Publikation erforderlich. 

3.3.3 Initiative auf Gemeindeebene 

Auf Gemeindeebene können 10 % der Stimmberechtigten eine Initiative einreichen. Die Unter-
schriftenlisten eines Initiativbegehrens sind spätestens 12 Monate nach der Hinterlegung einzu-
reichen.  

3.4 Referendum 

3.4.1 Referendum auf Bundesebene 

Auf Bundesebene gibt es ein fakultatives und obligatorisches Referendum. Obligatorisch müssen 
dem Volk alle Verfassungsänderungen, dringlich erklärte Bundesgesetze ohne Verfassungs-
grundlage, die länger als ein Jahr gelten und der Beitritt zu Organisationen für kollektive Sicher-
heit (z.B. NATO) und supranationale Gemeinschaften (z.B. UNO) unterbreitet werden. Für die 
Annahme braucht es das Volks- und Ständemehr. 

Dem fakultativen Referendum unterstehen Bundesgesetze, Bundesbeschlüsse soweit Verfas-
sung oder Gesetz dies vorsehen, unbefristete oder unkündbare völkerrechtliche Verträge und 
solche die den Beitritt zu einer internationalen Organisation vorsehen oder eine multilaterale 
Rechtsvereinheitlichung herbeiführen. Für die Annahme braucht es lediglich das Volksmehr. 

Das Referendum muss von 50'000 Stimmberechtigten innert 100 Tagen nach Veröffentlichung 
im Bundesblatt unterzeichnet oder von 8 Kantonsparlamenten beschlossen werden. 
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4 Verfügung von Todes wegen 

Von der gesetzlichen Erbfolge kann abgewichen werden durch Verfügungen von Todes wegen, 
sei es durch letztwillige Verfügung (Testament) oder durch Erbvertrag. 

4.1 Verfügungsfähigkeit 

Für den Erlass eines Testamentes oder zum Abschluss eines Erbvertrages bedarf der Erblasser 
der Handlungsfähigkeit. 

4.2 Verfügungsformen 

Wir unterscheiden grundsätzlich zwischen den Testamenten als einseitige Rechtsgeschäfte und 
den Erbverträgen als zweiseitige Rechtsgeschäfte. 

4.2.1 Eigenhändiges Testament 

Vollständig durch den Erblasser handschriftlich geschrieben, einschliesslich Datum und Unter-
schrift. 

4.2.2 Öffentliche Verfügung 

Testament unter Mitwirkung von zwei Zeugen vor einem Notar mit öffentlicher Beurkundung. 

4.2.3 Mündliche Verfügung (Nottestament) 

Ist der Erblasser infolge ausserordentlicher Umstände wie nahe Todesgefahr, Verkehrssperre, 
Epidemien usw. verhindert, sich einer anderen Form zu bedienen, kann er seinen letzten Willen 
vor zwei Zeugen erklären. 

Diese haben seine Verfügung entweder schriftlich zu verfassen und zu unterzeichnen oder beim 
Gericht zu Protokoll zu geben. Das mündliche Testament verliert seine Gültigkeit innert 14 Tagen, 
nachdem es dem Erblasser nachträglich möglich wird, sich einer anderen Form zu bedienen. 

4.2.4 Änderung oder Aufhebung eines Testaments 

Testamente sind einseitige Rechtsgeschäfte und können jederzeit in einer der Formen, die für 
die Errichtung vorgeschrieben sind, durch neue Verfügungen ersetzt oder widerrufen werden. 
Stehen mehrere Verfügungen gegeneinander im Widerspruch, so gilt die zuletzt getroffene. 

4.2.5 Formvorschriften für den Erbvertrag 

Der Erbvertrag (Errichtung, Änderung, Ergänzung) bedarf der öffentlichen Beurkundung unter 
Mitwirkung von zwei Zeugen. 

Der Erbvertrag ist ein zweiseitiges Rechtsgeschäft und kann deshalb nicht wie das Testament 
einseitig aufgehoben werden. Die Parteien können aber den Vertrag jederzeit durch schriftliche 
Übereinkunft aufheben. 

4.2.6 Aufbewahrungsort von Verfügungen von Todes wegen 

Zwingende Vorschriften bestehen keine. Aus Sicherheitsgründen ist eine Hinterlegung beim Ge-
richtspräsidium des Wohnsitzes ratsam (im Kanton Aargau). 

4.3 Verfügungsfreiheit 

Wer Nachkommen, Eltern oder den Ehegatten resp. die eingetragene Partnerin bzw. den einge-
tragenen Partner hinterlässt, kann nicht über sein ganzes Vermögen frei verfügen, da diese ge-
setzlichen Erben pflichtteilgeschützt sind. 


